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Das Leben eines jeden Lebewesens bestimmt sich aus einer lebenslänglichen Entscheidungsfolge, der Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Es ist hier vernachlässigbar, welcher Freiheitsgrad bei einer Entscheidung besteht, d.h., welchen bewußten Einfluß das Lebewesen auf die Entscheidung hat. Die meisten Entscheidungen aller Lebwesen sind ihm vorgegeben, werden von ihm also ohne jede Freiheit getroffen.

Den größten Freiraum, Entscheidungen bewußt zu treffen, hat bekanntlich der Mensch. Aber schon diese Formulierung ist falsch, denn „den Menschen“ gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Denn jedes Lebewesen, ja selbst jede Form von Materie, ist letztlich ein Unikat, also einmalig und als solches auch völlig identisch nicht reproduzierbar. Der Grund dafür ist recht einfach. Alles ist - selbst auf den Weltraum ausgelegt - stetig in Bewegung, so daß der absolut gleiche Zustand niemals wiederkehrt oder sich wiederholt. Folglich können auch alle Lebewesen und alle Lebensformen zwar in Gruppen eingeteilt werden, sind aber selbst in der Gruppe immer Unikate. Dies gilt nun auch für die Spezies, die als Mensch bezeichnet wird. Alle Menschen sind unterschiedlich, es gibt keine zwei gleichen Menschen.

Wie die wohl meisten Lebensformen, so ist nun aber auch der Mensch – schon von wegen seiner Arterhaltung und Vermehrung – gezwungen, nicht dauerhaft als das Unikat zu leben, sondern sich zumindest mit einem zweiten Menschen zu einer Lebensgemeinschaft zusammenzuschließen.

Das Resultat der Erhaltung der menschlichen Art ist ein neuer einmaliger Mensch, zu dessen Aufwuchs er unbedingt auf eine Betreuung, also die Gemeinschaft mit zumindest einem anderen Menschen, angewiesen ist. Gemeinschaft ist also keine verwaltungs- bzw. herrschaftstechnisch willkürlich wählbare Organisationsform, sondern die Voraussetzung, überhaupt aufwachsen und existieren zu können. 

Schon wenn zwei Menschen, die immer verschieden sind, zur Erhaltung ihrer selbst dazu gezwungen sind, zusammen zu leben, so ist dies nur dann möglich, wenn sie in einer für beide er- und verträglichen Ordnung leben. Die Frage nach der Gestaltung dieser Ordnung – der Grundlage des Zusammenlebens – wird damit zur alles weitere bestimmenden Entscheidung. 

Die Möglichkeiten, zwischen denen zu entscheiden ist, lassen sich auf zwei reduzieren. Und zwar auf Rechte und Pflichten. Ist die Ordnung so aufzubauen, daß sie ausschließlich auf definierten Rechten des Einzelnen bestehen kann, oder muß die Ordnung dem Einzelnen auch Pflichten zuweisen? Sicherlich leuchtet jedem, ohne überhaupt tiefer in irgendwelche Problematiken einzusteigen, sofort ein, daß eine Ordnung ohne Pflichten keine menschliche Ordnung sein kann. Jeder aber, der sich heute in den sogenannten „westlichen Demokratien“ umschaut, wird erstaunt feststellen müssen, daß in diesen Gebilden offenbar Unmögliches gelungen ist: deren Ordnung basiert nämlich ausschließlich auf Rechten. Selbst dort, wo Pflichten gefordert werden, geschieht dies in der Form, daß einer – meist unnatürlichen - Rechtsperson ein entsprechendes Recht darauf zugewiesen ist. Eine Verpflichtung „aus sich heraus“ wird längst als Dummheit verstanden. Die zentrale Besonderheit aller Rechte besteht immer darin, daß sie eines Richters bedürfen. Und zwar eines außerhalb des handelnden Menschen stehenden Richters. Denn könnte jeder Mensch sein eigener Richter sein, so wird jede von einem inneren Richter auferlegte Selbstbeschränkung, jeder Verzicht auf die Durchsetzung des eigenen Vorteils, zur Pflicht. Da jedes Recht aber immer eines außerhalb des einzelnen Menschen befindlichen Richters bedarf, verlagert sich alle Entscheidung, das menschliche Verhalten betreffend, in fremde Hände. Damit unterliegt das gesamte menschliche Verhalten nicht mehr seiner eigenen Entscheidung. In einer einzig aus Rechten aufgebauten Ordnung ist der Mensch so vollständig entmündigt, wie es unmenschlicher nicht sein könnte. 

Gehen wir zurück zu den neugeborenen Menschen, so ist jeder von ihnen – was für jede menschliche Gemeinschaft von größter Wichtigkeit ist – in seinen angeborenen Leistungsfähigkeiten ganz eigen ausgestattet. Von hoch intelligent bis total verblödet, von groß bis winzig, mit diesem oder jenem  Charakter, mit viel oder wenig Begabung oder diesem und jenem Talent. Und genau auf diese sogenannten Erbanlagen richtet sich nun die Frage, wie sie von jedem Einzelnen in die menschliche Ordnung eingebracht wird und innerhalb dieser Verwendung findet. Wächst der Mensch in eine Ordnung hinein, in der jeder und alles nur über Rechte definiert ist, so wird und kann selbst der mit der größten Begabung und den besten Talenten diese immer nur für sich selbst einsetzen. Jeder Mensch wird Selbstzweck, die menschliche Gemeinschaft wird zur zweckmäßigen Gesellschaft. Eine Ordnung der Rechte ist immer auch eine Ordnung des materiellen Egoismus. Sie läßt dem Einzelnen überhaupt keine andere Wahl. Er muß sich so verhalten, wenn er in einer materialistischen Ordnung überleben will.

Nun ist es aber auch mit dieser Wahl so eine Sache. Denn einer großen Anzahl, wenn schon nicht allen, Menschen ist von Geburt an – unabhängig von allem anderen – die Eigenschaft beigegeben, sich verpflichtet zu fühlen. Und zwar sind dies Pflichten, die nicht ausschließlich zu seinem Wohl, sondern zum Wohle seiner Umwelt, seiner Gemeinschaft, übernommen werden wollen. Diese angeborene Eigenschaft zur Pflicht läßt sich nur mittels brutalster bewußter Vergewaltigung unterdrücken, ohne daß sie jemals vollständig beherrscht werden kann. Eine menschliche Ordnung, in der nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten - ohne daß diese einzig zur Ausbeutung durch andere genutzt werden - gelebt und anerkannt werden, kann nun, um sie vom Materialismus grundlegend abzugrenzen, als idealistische Ordnung bezeichnet werden. Eine idealistische Ordnung ist eine solche der selbst auferlegten Pflichten, die keines fremden Richters bedürfen. 

Darin werden die eigenen Fähigkeiten nicht mehr nur zum eigenen Vorteil, sondern zum Wohle der Gemeinschaft eingesetzt. Jeder nach seinen Anlagen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. So wird der Einzelne zum Teil eines Größeren, der Gemeinschaft, dem Volk. Hier werden individuelle Fähigkeiten dort eingesetzt, wo sie für den Nutzen aller am geeignetsten sind. Und dies nicht etwa deshalb, weil alle ein Recht darauf hätten, sondern weil jeder Einzelne die Pflicht dazu in sich trägt. Nur eine idealistische Ordnung der Pflicht kann eine Ordnung sein, in der jeder Einzelne seinen Einklang und seine Ausgeglichenheit findet und in der der menschlichen Freiheit in einer Gemeinschaft der höchstmögliche Raum gegeben ist.

Die grundlegend zu treffende Entscheidung läßt sich folglich reduzieren auf die Frage: 

Haben die, welche mit stärkeren geistigen Gaben ausgestattet sind, nun das Recht, sich unter Einsatz dieser Gaben über alle anderen zu setzen, oder enthalten diese Gaben die Pflicht, die gesamte Lage nach Möglichkeit anzuheben?
Wollen wir eine materialistische Ordnung des (willkürlich anonym zuteilbaren) Rechts, die letztlich immer auf eine Herrschaft derer hinausläuft, die über die Macht verfügen, sich das für ihre Herrschaft erforderliche Recht zu schaffen, oder brauchen die Menschen, um als solche überhaupt leben zu können, immer eine menschlich-idealistische Ordnung der Pflicht?

